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I. Zugehörigkeit der Mitglieder 
 

1. Zur Gruppe der Senior*innen 
 
Zur Gruppe der Senior*innen gehören alle ver.di-Mitglieder, die 
 

- Rente beziehen, 

- Altersgrundsicherung beziehen oder 

- Versorgungsbezüge beziehen oder 

- Ruhegehaltsempfänger*in sind 

 
und dies ver.di mitgeteilt haben.  
 
ver.di-Mitglieder, die  
 

- sich im Vorruhestand befinden oder 

- sich in der Freistellungsphase einer Altersteilzeit im Blockmodell befinden, 

 
können erklären, dass sie ab sofort und für die Zukunft in der Gruppe Senior*innen geführt wer-
den möchten. Sie haben nach dieser Erklärung das volle aktive und passive Wahlrecht in der 
Gruppe der Senior*innen.  
 
 

2. Zum Fachbereich 
 
Nach § 61 Abs. 2 werden die Senior*innen weiterhin in dem Fachbereich als Mitglied geführt, 
dem sie beim Ausscheiden aus dem aktiven Erwerbsleben angehörten.  
 
 

3. Zum Bezirk 
 
Senior*innen können gem. § 9 ohne Angabe von Gründen erklären, dass sie in den Bezirk 
wechseln, der für den Wohnort zuständig ist. Die Erklärung ist dem aufnehmenden Bezirk ge-
genüber abzugeben.  
 
 

II. Aufgaben und Ziele 
 
Senior*innen sind wichtige gesellschaftliche Meinungsträger*innen. Sie vertreten die Interessen 
der Gruppe der Senior*innen. In Wahrnehmung ihrer Aufgaben erarbeiten sie Stellungnahmen, 
Vorschläge, Empfehlungen oder Entschließungen. Hierzu gehören insbesondere Fragen der Ge-
sellschafts-, Wirtschafts- und Gewerkschaftspolitik, der Sozialpolitik und der Sozialversicherung 
sowie organisationspolitische Fragen.  
 
Die Ziele und Aufgaben der Senior*innen orientieren sich an und richten sich nach:  
 

 der Satzung der ver.di,  

 den Statuten und Richtlinien der ver.di, inkl. dieser Richtlinie für Senior*innenpolitik, 

 den Leitsätzen und Beschlüssen des DGB-AK Seniorenpolitik, 

 nach den Beschlüssen der Organe der ver.di und 

 den Konferenzen/Versammlungen der ver.di-Senior*innen. 
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1. Beratungsauftrag 
 
Die Senior*innen beraten und unterstützen die jeweils für sie zuständigen Vorstände in der 
Ebene, in den Fachbereichen und den Gruppen insbesondere in Angelegenheiten, die  
 

a) die Gewährung der Alterseinkünfte von Senior*innen und deren Hinterbliebenen nach Art 

und Umfang, 

b) die Gestaltung des dafür maßgebenden Leistungsrechts und die Besteuerung der Ein-

künfte nach a),  

c) die Krankenversorgung der Senior*innen und deren Hinterbliebenen sowie die Gewäh-

rung sonstiger Leistungen dieses Personenkreises auf gesetzlicher, vertraglicher oder frei-

williger Grundlage im Rahmen betrieblicher oder außerbetrieblicher Sozialmaßnahmen,  

d) die Pflegeversicherung aus Sicht der Dienstleistungsnehmer,  

e) die Vorbereitung auf den Ruhestand und  

f) die besonderen Anforderungen und Bedürfnisse in der dritten Lebensphase,  

 
betreffen.  
 
 

2. Solidarität in ver.di 
 
Neben dem Beratungsauftrag und dem allgemeinen gesellschaftspolitischen Engagement über-
nehmen die Senior*innen in den Gliederungen und Fachbereichen Aufgaben und Verantwor-
tung. Sie unterstützen die Organisation solidarisch, insbesondere bei Tarifrunden oder Aktionen.  
 
Die aktiven Senior*innen sind ein Bindeglied zwischen der Organisation und den Mitgliedern, 
die in Rente oder Ruhestand wechseln. Sie leisten deshalb einen wichtigen Beitrag zur Mitglie-
derhaltearbeit. Die Lebenserfahrung und Aktivitäten sind ein wichtiges gewerkschaftliches Kapi-
tal für unsere Organisation.  
 
Die Organe der ver.di fördern und unterstützen ihrerseits die gewerkschaftliche Senior*innenar-
beit mit allen geeigneten Mitteln und stellen die umfassende Information und rechtzeitige Einbe-
ziehung der Gremien der Senior*innen in die Meinungs- und Willensbildungsprozesse sicher. 
 
 

3. Einflussnahme auf die Senior*innenpolitik des DGB 
 
Die Senior*innen entsenden ihre Vertreter*innen in Gremien, Ausschüsse, Arbeitskreise oder an-
dere Formate des DGB auf der jeweiligen Ebene.  
 
 

III. Finanzierung 
 
Für die fachbereichsübergreifende Senior*innenarbeit auf Bundes-, Landesbezirks- und Bezirks-
ebene werden feste Budgetanteile (Haushaltsmittel) eingestellt. Der jeweilige Senior*innenvor-
stand legt dazu dem Vorstand der Ebene rechtzeitig einen Finanzbedarfsplan vor. Über die Ver-
wendung der Mittel im Rahmen der beschlossenen Haushalte entscheiden die jeweiligen Gre-
mien eigenverantwortlich. Für die Gestaltung der Arbeit in der 4. Ebene stellen auch die Fachbe-
reiche angemessene Haushaltsmittel zur Verfügung.  
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IV. Vertretung in der Ebene 
 
Die Senior*innen entsenden in die Vorstände der Bezirke und Landesbezirke eine Vertretung. 
Sind zwei Vertreter*innen entsandt, muss mindestens eine Frau nominiert werden. Zusätzlich 
wird eine erste und, soweit dies in dem Vorstand möglich ist, eine zweite Stellvertretung be-
nannt, die bei Verhinderung das Mandat wahrnimmt.  
 
 

V. Vertretung in den Fachbereichen 
 
Die Fachbereiche nehmen die Aufgaben der fachbereichsbezogenen Senior*innenarbeit gem.  
§ 61 i. V. m. § 46 Abs. 1 Buchstabe I war. Die Senior*innen entsenden gem. § 61 Abs. 1 auf al-
len Ebenen Vertreter*innen in die Vorstände der Fachbereiche.  
 
 

1. Fachbereichsvorstand 
 
Die Senior*innenvorstände können gem. § 61 Abs. 1 Satz 5 eine Vertretung für die Vorstände 
der Fachbereiche auf allen Ebenen nominieren. Die Wahl der/des Nominierten erfolgt durch die 
jeweilige Fachbereichskonferenz. Werden zwei Vertreter*innen entsandt, muss mindestens eine 
Frau nominiert werden. Zusätzlich wird eine erste und, soweit dies in dem Vorstand möglich ist, 
eine zweite Stellvertretung benannt, die bei Verhinderung das Mandat wahrnehmen können. 
 
 

2. Örtliche Fachbereichsarbeit 
 
In der 4. Ebene können fachbereichsbezogene Betriebsgruppen gebildet werden.  
 
 

VI. Gremien in den Ebenen 
 
Die Senior*innen bilden auf allen Ebenen Senior*innenvorstände.  
 
 

1. 4. Ebene 
 
Die Senior*innen können in der 4. Ebene Senior*innen-Ortsvereine und Senior*innen-Betriebs-
gruppen bilden, nachfolgend Senior*innen-Ortsvereine genannt. Der Bezirkssenior*innenvor-
stand kann den örtlichen Zuschnitt, die Auflösung oder die Zusammenlegung bestehender Se-
nior*innen-Ortsvereine mit Wirkung zu den nächsten Organisationswahlen festlegen. Alle Ände-
rungen sind dem Bezirksvorstand anzuzeigen.  
 
Die Senior*innen-Ortsvereine wählen in Mitgliederversammlungen 
 

- ihren Senior*innen-Ortsvereinsvorstand und  

- ihre Delegierten zur Bezirkssenior*innenkonferenz. 

 
Senior*innen-Ortsvereine sind antragsberechtigt an  
 

- die Bezirkssenior*innenkonferenz und  

- an den Bezirkssenior*innenvorstand. 
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Die Vorbereitung und die Einberufung der Versammlungen ist Aufgabe des Senior*innen-Orts-
vereinsvorstands, ggf. des Bezirkssenior*innenvorstands.  
 
 

2. Bezirksebene 
 

a) Bezirkssenior*innenkonferenz  
 
Die Bezirkssenior*innenkonferenz setzt sich aus Vertreter*innen der Senior*innen-Ortsver-
eine/Betriebsgruppen zusammen. Ihre Wahl erfolgt auf den Ortsvereinsversammlungen (siehe 
VI.0.  
 
Die Bezirkssenior*innenkonferenz wählt  
 

 die Delegierten zur Landesbezirkssenior*innenkonferenz, 

 den Bezirkssenior*innenvorstand sowie 

 das Mindestmandat der Senior*innen für die Bezirkskonferenz gem. § 26 Abs. 1 ver.di-

Satzung.  

 
Sie nominiert 
 

 die Vertreter*innen für den Landesbezirkssenior*innenvorstand,  

 ein*e Vertreter*in für den Bezirksvorstand gem. § 28 Abs. 1 ver.di-Satzung und 

 ein*e Vertreter*in für den Bezirksvorstand ohne Stimmrecht gem. GR-Beschluss 858-1. 

 
Für alle Nominierungen ist jeweils mindestens eine Stellvertretung mit zu nominieren.  
 
Die Bezirkssenior*innenkonferenz ist antragsberechtigt an 
 

 die Landesbezirkssenior*innenkonferenz, 

 die Bezirkskonferenz und 

 den Bezirksvorstand.  

 
 

b) Bezirkssenior*innenvorstand (BzSV) 
 
Der Bezirkssenior*innenvorstand wählt 
 

- sein Präsidium, 

- seine*n Vorsitzende*n, 

- seine*n stv. Vorsitzende*n. 

 
Der Bezirkssenior*innenvorstand ist antragsberechtigt an 
 

- die Bezirkssenior*innenkonferenz,  

- den Bezirksvorstand,  

- die Bezirkskonferenz und 

- den Landesbezirkssenior*innenvorstand.  

 
Die/Der für Senior*innenpolitik zuständige Sekretär*in nimmt an den Sitzungen des Bezirks-
senior*innenvorstands beratend teil.  
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Der Bezirkssenior*innenvorstand hat das Recht, Arbeitsgruppen für die Zusammenarbeit mit ak-
tiven Kolleg*innen in den rentennahen Jahrgängen einzurichten. Die Kosten hierfür sind aus den 
vom Bezirksvorstand zugewiesenen Haushaltsmitteln zu finanzieren.  
 
Der Bezirkssenior*innenvorstand hat das Recht einmal jährlich alle in den vergangenen zwölf 
Monaten in den Status Senior*in gewechselten Mitglieder einzuladen. Die Kosten hierfür sind 
durch den Bezirksvorstand vorzusehen. 
 
 

3. Landesbezirksebene 
 

a) Landesbezirkssenior*innenkonferenz 
 
Die Landessenior*innenkonferenz setzt sich aus Vertreter*innen der Bezirke zusammen. Ihre 
Wahl erfolgt auf den Bezirkssenior*innenkonferenzen (siehe 0.a)).  
 
Die Landesbezirkssenior*innenkonferenz wählt 
 

- die Delegierten zur Bundessenior*innenkonferenz, 

- den Landesbezirkssenior*innenvorstand sowie  

- das Senior*innenmindestmandat für die Landesbezirkskonferenz gem. § 32 Abs. 1. 

 
Sie nominiert ihre Vertreter*innen für den Bundessenior*innenvorstand.  
 
Die Landesbezirkssenior*innenkonferenz ist antragsberechtigt an  
 

- die Landesbezirkskonferenz, 

- den Landesbezirksvorstand und  

- die Bundessenior*innenkonferenz. 

 
 

b) Landesbezirkssenior*innenvorstand (LSV) 
 
Der Landesbezirkssenior*innenvorstand wählt  
 

- sein Präsidium,  

- seine*n Vorsitzende*n, 

- seine*n stv. Vorsitzenden. 

 
Er nominiert zwei Vertreter*innen für den Landesbezirksvorstand. Zusätzlich wird eine erste und, 
soweit dies in dem Vorstand möglich ist, eine zweite Stellvertretung benannt, die bei Verhinde-
rung das Mandat wahrnimmt.  
 
Der Landesbezirkssenior*innenvorstand ist antragsberechtigt an  
 

- den Bundessenior*innenvorstand, 
- die Landesbezirkssenior*innenkonferenz, 
- die Landesbezirkskonferenz und 
- den Landesbezirksvorstand. 
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Die/Der für Senior*innenpolitik zuständige Sekretär*in nimmt an den Sitzungen des Landesbe-
zirkssenior*innenvorstands beratend teil. 
 
 

4. Bundesebene 
 

a) Bundessenior*innenkonferenz 
 
Die Bundessenior*innenkonferenz setzt sich aus Vertreter*innen der Landesbezirke zusammen. 
Ihre Wahl erfolgt auf den Landesbezirkssenior*innenkonferenzen (siehe Pkt. VI.a)). 
 
Sie wählt 
 

- das Mandat der Senior*innen für den Bundeskongress gem. § 38 Abs.1,  

- die Mitglieder des Bundessenior*innenvorstands.  

 
Die Bundessenior*innenkonferenz nominiert zwei Vertreter*innen für den Gewerkschaftsrat. Zu-
sätzlich wird eine erste und eine zweite Stellvertretung benannt, die bei Verhinderung das Man-
dat wahrnimmt. 
 
Die Bundessenior*innenkonferenz ist antragsberechtigt an  
 

- den Bundeskongress und  

- den Bundesvorstand. 

 
 

b) Bundessenior*innenvorstand (BSV) 
 
Der Bundessenior*innenvorstand setzt sich aus Vertreter*innen der Landesbezirke zusammen. 
Bei der Nominierung müssen alle Landesbezirke angemessen berücksichtigt werden. Der BSV 
gibt sich eine Geschäftsordnung.  
 
Der Bundessenior*innenvorstand wählt  
 

- sein Präsidium, 

- seine*n Vorsitzende*n, 

- seine*n stv. Vorsitzenden. 

 
Der Bundessenior*innenvorstand ist antragsberechtigt an  
 

- den Bundeskongress, 

- den Gewerkschaftsrat,  

- den Bundesvorstand und  

- die Bundessenior*innenkonferenz. 

 
Der Bundessenior*innenvorstand wird von dem für Senior*innenpolitik zuständigen Ressort 
beim Bundesvorstand beraten und unterstützt. Die/der für Senior*innenpolitik zuständige Sekre-
tär*in nimmt an den Sitzungen des Bundessenior*innenvorstands beratend teil. Ihr/Ihm obliegt 
es im Auftrag des Präsidiums die Geschäfte des BSV zu führen.  


